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Beitragsordnung 
 
Beitragsordnung des Wittbrietzener Kultur- und Fußballverein e.V.  
 
Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Vereinssatzung.  
 
§ 1 Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von 

Beiträgen (s. auch § 5 und § 6 der Vereinssatzung) und Gebühren an den Verein.  
Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung.  

 
§ 2 Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung beschlossen. Sonstige Gebühren legt der 

Gesamtvorstand fest.  
 
§ 3 Folgende Beiträge der einzelnen Abteilungen werden erhoben: 
 

Abteilung  Jahresbeitrag Halbjahresbeitrag  

Fußball * 80,00 € 40,00 € 

Pferdesport * 80,00 € 40,00 € 

Frauensport * 40,00 € 20,00 € 

Tanzgruppe 30,00 € 15,00 € 

Passive Mitgliedschaft 30,00 €  

 
Familienbeitrag 160,00 € 

Hinweis zum Familienbeitrag: Ehepaare oder Paare in eheähnlichen Verhältnissen mit 

kindergeldpflichtigen Kindern können im Familienbeitrag berücksichtigt werden.  
 
* Nicht schulpflichtige Kinder/ Schüler/ Studenten/ Auszubildende erhalten bei Nachweis über den 
Erhalt des Kindergeldes eine Ermäßigung von 50 %. 
Alle ermäßigten Beitragsformen müssen beantragt und der Anspruch mit entsprechenden Unterlagen  
(Beleg der Familienkasse, ggf. mit Schul-, Immatrikulations- bzw. Ausbildungsbescheinigung) 
nachgewiesen werden.  

 
Für Mitglieder die in mehreren Abteilungen aktiv sind, gilt einmalig der höchste Beitrag der belegten 
Abteilung.  
 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

 
§ 4 Die Fälligkeit der Beiträge errechnet sich wie folgt: 

Die Berechnung des Beitrages beginnt ab dem bestehenden Halbjahr des Eintrittsdatums und wird 
sofort, in voller Höhe des Halbjahres, mit dem Monat fällig, an dem die Mitgliedschaft beginnt. 
Der Beitrag ist halbjährlich, jeweils bis zum 31.01. und 31.07. eines Jahres fällig. Dieser ist bar bei den 
Verantwortlichen der jeweiligen Abteilung oder auf das aktuelle Vereinskonto zu entrichten. 

 
Ausnahmeregelung: In der Abteilung Fußball wird Saisonweise abgerechnet. Der Halbjahresbeitrag ist 
somit umgehend zum Saisonstart fällig. 

 
§ 5 In dem Mitgliedsbeitrag sind die Abgaben an den Landessportbund und die Nutzung der 

Vereinsangebote enthalten.  
 
§ 6 Kündigungen und Vereinsaustritte sind nach § 4 der Vereinssatzung möglich. 

Bezahlte Beiträge werden nicht zurück erstattet. 
 
§ 7 Diese Beitragsordnung wurde in der Mitgliederversammlung am 14.10.2016 beschlossen und somit in 

Kraft gesetzt. 


